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Der Beitrag befasst sich mit der neuesten Rechtsprechung zu dem Thema, ob bei Depressionen und Mob-

bing in der Arbeit die Voraussetzungen eines Dienstunfalls im Sinne des § 31 Beamtenversorgungsgesetzes 

(BeamtVG) erfüllt sind. Hierbei wird insbesondere auf die jüngsten Entscheidungen des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs zum Thema Dienstunfall durch Mobbing vom 4.5.2011 und 15.2.2011 (Az: 3 ZB 09.2463 

und 14 ZB 10.1266) sowie auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Bremen vom 5.5.2011 zur Kausali-

tät des Dienstunfalls (Az: 2 K 4075/08) eingegangen.  

 

1. Dienstunfall im engeren Sinne 

§ 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG definiert den Dienst-

unfall als „ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, 

plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, ei-

nen Körperschaden verursachendes Ereignis, das 

in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten 

ist“. Ein Ereignis ist hierbei jedes objektiv wahr-

nehmbare Geschehen, das eine Veränderung des 

bisherigen Zustandes bewirkt.  

Äußere Einwirkung  

Voraussetzung für den Dienstunfall im engeren 

Sinne ist das Begriffsmerkmal „äußere Einwir-

kung“. Dies dient dazu, Vorgänge der Außenwelt 

von krankhaften Abläufen im Inneren des mensch-

lichen Körpers abzugrenzen.  

Eine äußere Einwirkung liegt nur dann nicht vor, 

wenn der Körperschaden durch Umstände hervor-

gerufen wird, für die (allein) eine besondere psy-

chische oder physische Veranlagung oder das 

willentliche (vorsätzliche) Verhalten des Betroffe-

nen erhebliche Ursache ist. Depressionen, die 

allein auf einer inneren Veranlagung beruhen und 

keine Ursache aufgrund einer äußeren Einwirkung 

haben, sind daher aus diesem Grund schon nicht 

als Dienstunfall im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 1 

BeamtVG zu definieren.  

Plötzliches Ereignis 

Weitere Voraussetzung für das Vorliegen eines 

Dienstunfalls im engeren Sinne ist ein plötzliches, 

örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis. Hier-

durch unterscheidet sich der Dienstunfall von 



 

© 
rehmnetz.de. Ein Angebot der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm. 2 

Ausgabe 10, Oktober 2011 Beamtenrecht 

schädlichen Dauereinwirkungen, die, falls sie nicht 

unter § 31 Abs. 3 BeamtVG zu subsumieren sind, 

selbst dann nicht zur Gewährung von Unfallfürsor-

ge führen, wenn sie der dienstlichen Sphäre ent-

stammen.  

Ein „plötzliches“ Ereignis ist nicht gleichbedeutend 

mit „unvorhersehbar“. Gefordert wird vielmehr, 

dass der schädigende Vorgang unvermittelt eintritt 

und auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum 

beschränkt bleibt.  

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat sich in 

seinem Urteil vom 19.10.2010 (Az: 12 K 3063/09) 

mit der Subsumierung des Begriffs Mobbing unter 

die Voraussetzung des „plötzlichen Ereignisses“ im 

Sinne des § 31 BeamtVG beschäftigt. Die Klägerin 

begehrte hier die Anerkennung eines Dienstunfalls 

sowie die Gewährung von Unfallruhegehalt wegen 

einer rezidivierenden, depressiven Störung, einer 

Agoraphobie und Panikstörung sowie einer 

zwanghaften Persönlichkeitsstörung infolge einer 

langjährigen Mobbingsituation als Leiterin des 

offenen Vollzuges.  

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen lehnte hier 

die Anerkennung eines Dienstunfalls ab, da es 

bereits an dem plötzlichen Ereignis im Sinne des  

§ 31 BeamtVG mangelt. Nach der Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen kommt es 

bei der Bestimmung des Begriffs „plötzlich“ aus-

schließlich darauf an, dass der schädigende Vor-

gang unvermittelt eintritt und auf einen verhältnis-

mäßig kurzen Zeitraum beschränkt bleibt.  

Beim sogenannten „Mobbing“ handelt es sich um 

eine Mehrzahl kleinerer Ereignisse, die nur zu-

sammengenommen schädigend wirken. Jedes 

einzelne Ereignis für sich würde indes keine schä-

digende Auswirkung entfalten. Dies gilt nach An-

sicht des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen auch 

dann, wenn vom Betroffenen nicht pauschal eine 

Mobbingsituation, sondern besonders hervorgeho-

bene Handlungsakte als Anknüpfungspunkt her-

angezogen werden.  

Dieser Auffassung hat sich auch der Bayerische 

Verwaltungsgerichtshofs München mit seinen Ent-

scheidungen vom 15.2.2011 und 4.5.2011 ange-

schlossen. 

Bei dem Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof München vom 4.5.2011 (Az: 3 ZB 

09.2463) begehrte der Kläger ebenfalls die Aner-

kennung eines Dienstunfalls aufgrund eines Ner-

venzusammenbruchs/einer Depression infolge 

innerdienstlicher Konflikte am Arbeitsplatz mit 

Mobbingcharakter. Als Ursache für seine Erkran-

kung führte der Kläger hier zwei Ereignisse wäh-

rend des Klageverfahrens auf, die ihn am stärksten 

getroffen hätten. So sollte der Kläger, nach eige-

nen Angaben, aus statistischen Gründen zwei 

jugendlichen Straftätern ca. 30 bis 40 bislang nicht 

geordnete Straftaten (Graffitisachbeschädigung) 

unterjubeln sowie das Verschwinden einer Ermitt-

lungsakte vertuschen.  

Obwohl die Erkrankung hier auf zwei bestimmte 

Ereignisse zurückzuführen war, sah der Verwal-

tungsgerichtshof München die Voraussetzungen 

des plötzlichen Ereignisses als nicht erfüllt an.  

In jüngerer Rechtsprechung ist lediglich das  

Verwaltungsgericht Düsseldorf mit Urteil vom 

2.11.2010 (Az: 23 K 5235/07) hiervon abgewichen. 

Auch hier begehrte ein Beamter im Polizeidienst 

Unfallruhegehalt aufgrund einer psychiatrischen 

Erkrankung, Zwangsstörung und Zwangsvorstel-

lungen, welche aufgrund einer E-Mail seines un-

mittelbar Vorgesetzten verursacht worden sind.  

In dieser E-Mail habe sich in der Anlage eine Po-

wer-Point-Präsentation befunden mit Darstellung 

einer unbekleideten Frau an einem Sportwagen, 

welche in der Abbildung des Unterleibs einer weib-

lichen Person mit eitrigen, blutigen Wunden etc. 

gegipfelt haben.  

Das Bild des weiblichen Geschlechtsteils mit um-

fangreichen Hautekzemen, vermutlich einer fortge-

schrittenen Geschlechtskrankheit, habe den Kläger 
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Dienstunfallfürsorge  

über den gesamten Rest des Tages und auch in 

der Folgezeit verfolgt. Der Kläger ist hierdurch 

nachhaltig traumatisiert worden und habe Zwangs-

vorstellungen entwickelt.  

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat das Öffnen 

der streitgegenständlichen E-Mail als ein auf äuße-

re Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und 

zeitlich bestimmbares Ereignis, das in Ausübung 

des Dienstes eingetreten ist, angesehen.  

Diese Entscheidung stellt aber lediglich einen  

Einzelfall dar, in dem die Voraussetzung eines 

Dienstunfalls angenommen wird.  

 

Körperschaden 

Weitere Voraussetzung für einen Dienstunfall ist 

ein Körperschaden. Hierzu zählen insbesondere 

äußere und innere Verletzungen (z. B. Knochen-

bruch, Muskel- oder Sehnenriss, Wunde, Verlust 

eines Gliedes oder eines sonstigen Körperteils), 

organische Beeinträchtigungen mit Krankheitswert 

(z. B. Herzinfarkt, Gehirnerschütterung, Schlagan-

fall), psychische Störungen (z. B. seelischer 

Schock) nicht aber eine bloße vorübergehende 

negative Beeinflussung des seelischen Wohlbefin-

dens sowie nicht unerhebliche Entstellungen (z. B. 

Verlust eines Teils der Haare).  

Die Erkrankung an Depressionen kann damit als 

psychische Störung grundsätzlich einen Körper-

schaden im Sinne des § 31 BeamtVG darstellen. 

Besondere Veranlagung  

Abzugrenzen ist, ob der Körperschaden auf eine 

äußere Einwirkung oder eine besondere Veranla-

gung des Beamten zurückzuführen ist. Hier muss 

im Einzelfall abgewogen werden, welche der bei-

den Ursachen die wesentliche ist. Gerade bei De-

pressionen und Zwangsvorstellungen ist eine sol-

che Abgrenzung nur schwer zu führen. In der 

Regel kann ein Körperschaden aufgrund besonde-

rer Veranlagung nur durch eine entsprechende 

Feststellung in einem ärztlichen Sachverständi-

gengutachten ermittelt werden.  

Zudem muss ein nachvollziehbarer Zusammen-

hang zwischen der äußeren Einwirkung und dem 

späteren Körperschaden bestehen. Behandelt 

wurde diese Problematik zuletzt durch das Ober-

verwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen mit Be-

schluss vom 10.8.2011 (Az: 1 A 1455/09). Hier 

beantragte die Klägerin die Anerkennung eines 

Dienstunfalls aufgrund eines Hörsturzes, dessen 

Ursache ein Personal- bzw. Präventionsgespräch 

mit dem Vorgesetzten bzw. mit Kollegen der Klä-

gerin gewesen sein soll.  

Das Oberverwaltungsgericht kam hier zu dem 

Schluss, dass es sich bei dem Gespräch lediglich 

um ein sachliches, informelles Personalgespräch 

gehandelt habe und nicht nachvollziehbar sei, 

dass die rein formale Einordnung einer solchen 

Unterredung irgendwelchen Einfluss auf den 

Gesundheitszustand der Klägerin hätte haben 

können. Das Gespräch könne daher nicht Ursache 

im Rechtssinne für die Erkrankung der Klägerin 

sein. Der Körperschaden könne nicht auf das äu-

ßere Ereignis zurückgeführt werden, wenn ein 

anlagebedingtes Leiden so leicht auslösbar gewe-

sen sei, dass auch ein anderes alltäglich Vor-

kommnis oder ähnliches Ereignis denselben Erfolg 

ausgelöst hätte. Nach Ansicht des Gerichts könne 

daher das Personalgespräch nicht als wesentliche 

Ursache für den Hörsturz angenommen werden. 

Ein Dienstunfall wurde damit abgelehnt.  

2.  Dienstunfall bei Berufskrankheit  

gemäß § 31 Abs. 3 Beamtenversor-

gungsgesetz 

Gemäß § 31 Abs. 3 BeamtVG stehen dem „plötzli-

chen, örtlich und zeitlich bestimmbaren Ereignis“ 

solche spezifisch dienstbezogenen Erkrankungen 

gleich, die in Anlage 1 zur Berufskrankheitenver-

ordnung aufgeführt sind. Diese Anlage stellt nach 

höchstrichterlicher Rechtsprechung eine abschlie-

ßende Aufzählung der Krankheiten dar, bei denen 

ein Dienstunfall angenommen wird, ohne dass der 

Ursachenzusammenhang zwischen der berufli-

chen Tätigkeit und der Krankheit im Einzelfall kon-

kret belegt werden muss.  

Nach jüngster Rechtsprechung des Verwaltungs-

gerichts Bremen vom 5.5.2011 (Az: 2 K 4075/8) 

gehört die depressive Erkrankung nicht zu den
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in Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung ge-

nannten Krankheiten. Ein Dienstunfall bei Vorlie-

gen von Depressionen kann daher auch nicht über 

§ 31 Abs. 3 BeamtVG konstruiert werden.  

3.  Zusammenfassung 

Die jüngsten Entscheidungen zum Dienstunfall bei 

Depressionen und Mobbing zeigen deutlich, dass 

die Voraussetzungen des Dienstunfalls hier in der 

Regel nicht vorliegen oder nur in ganz seltenen 

Ausnahmefällen erfüllt sind.  

In der Regel scheitert § 31 BeamtVG bereits an 

dem „plötzlichen Ereignis“, da gerade bei Depres-

sionen durch Mobbing üblicherweise eine Mehr-

zahl kleinerer Ereignisse vorliegt, die die Krankheit 

auslösen. Auch ist in der Regel die Abgrenzung 

der Ursache der Erkrankung aufgrund der äußeren 

Einwirkung bzw. einer besonderen Veranlagung 

nur schwierig zu führen.  

Die Rechtsprechung tendiert daher dazu, bei De-
pressionen und Mobbing einen Dienstunfall nicht 
anzuerkennen.  
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